
Zentrum Bayern Familie und Soziales

Wenn Sie sich selbst Unterlagen von Ihrem Hausarzt beschaffen wollen 

Sehr geehrte Antragstellerin, sehr geehrter Antragsteller, 

sie sind dabei einen Antrag auf Feststellung einer Behinderung zu stellen (Erstfeststellung oder Verschlimme
rung). Zur Bewertung Ihrer Gesundheitsstörungen benötigen wir aktuelle medizinische Unterlagen. Wir werden 
diese von den Ärzten anfordern, die Sie im Antrag angeben. Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Ärzte 
dauert es aber häufig mehrere Wochen, bis sie uns die angeforderten Befundberichte schicken. Im Zweifel 
geht es schneller, wenn Sie dem Antrag selbst Unterlagen beilegen. Wenn Sie die Unterlagen noch nicht vorlie
gen haben, können Sie sie von Ihrem Hausarzt besorgen. Die Kopierkosten kann der Hausarzt dann unmittelbar 
mit uns abrechnen. Bitte beachten Sie dazu die folgenden Hinweise.

-

-

Durch Ihre – selbstverständlich freiwillige – Teilnahme an dem unten genannten Verfahren können Sie die 
Entscheidung wesentlich beschleunigen und zum Ergebnis beitragen.

1. Suchen Sie vor der Antragstellung Ihre Hausarztpraxis auf und lassen Sie Kopien der dort vorlie
genden, aktuellen medizinischen Unterlagen (Befunde von Fachärzten, Reha-, Krankenhausbe
richte, Gutachten, Therapieberichte, usw.) fertigen. Ein Befundbericht des Hausarztes braucht 
zunächst nicht erstellt werden. 

-
-

2. Lassen Sie den Abrechnungsvordruck für die Kopierkosten (siehe Rückseite) vollständig ausfüllen.
3. Mit Ihrer Unterschrift auf der Abrechnung bestätigen Sie den Erhalt der Kopien.
4. Schicken Sie die Unterlagen und die Abrechnung zusammen (gleichzeitig) mit dem ausgefüllten An

trag an die für Sie zuständige Regionalstelle.
-

5. Nach Eingang der Unterlagen erstatten wir Ihrem Hausarzt die entstandenen Kopierkosten auf das 
von ihm angegebene Konto.

6. Falls wir für die Entscheidung weitere Unterlagen (z. B. einen aktuellen Befundbericht Ihres Haus
arztes, eines Facharztes oder Unterlagen einer weiteren Stelle) benötigen, fordern wir diese von 
Amts wegen entsprechend Ihrer Einwilligungserklärung selbst unmittelbar an.

-

 Sie können die Unterlagen, die Sie uns vorlegen, selbst einsehen, auch Kopien für sich fertigen.
 Sind die von Ihnen mitgeschickten Unterlagen ausreichend, wird dadurch das Verfahren erheblich 

beschleunigt, weil wir bei Ihren Ärzten nichts mehr anfordern müssen.
 Die bereits vorliegenden Unterlagen erleichtern uns weitere Rückfragen und Ermittlungen.
 Falls eine weitere Anforderung erforderlich ist, hat Ihr Arzt bereits Kenntnis von Ihrem Antrag. In 

den meisten Fällen muss der Hausarzt jedoch nicht mehr tätig werden.
 Sie tragen zur Vollständigkeit der Unterlagen, die für die Feststellung nötig sind, bei.

 Die Regelung gilt nur für Ihre Hausarztpraxis, damit Unterlagen nicht doppelt eingehen.
 Schicken Sie die Unterlagen und die Rechnung gleichzeitig mit dem Antrag ein. So werden dop

pelte Anforderungen durch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vermieden.
-

 Die Unterlagen dürfen nicht älter als zwei Jahre sein. Unterlagen, die nur alte Befunde zu den Ge
sundheitsstörungen enthalten, können wir nicht verwerten und daher nicht erstatten.

-

 Die Kopierkosten können nur an den Hausarzt und nur dann erstattet werden, wenn tatsächlich ein 
Antrag gestellt wird. Andernfalls fehlt die Rechtsgrundlage für die Zahlung.

 Das Verfahren ist nicht bei Widersprüchen und Nachprüfungen anwendbar.

Noch ein Hinweis:
Sie haben nach § 630 g BGB Anspruch auf Anfertigung und Herausgabe von Kopien Ihrer ärztlichen Unterlagen; 
dies darf grundsätzlich nicht verweigert werden.

Für Ihre freiwillige Unterstützung bedanken wir uns schon vorab ganz herzlich.
Ihre Landesbehörde Zentrum Bayern Familie und Soziales
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Zusammen mit dem Antrag zurück an:

Vom Patienten auszufüllen
Name Vorname Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

Aktenzeichen (falls vorhanden):

Anzahl der Seiten Betrag in Euro

PLZ, Ort

Ich bestätige den Erhalt der nachstehend genannten Anzahl von Kopien.
Eine Kostenerstattung ist nur möglich, wenn tatsächlich Antrag gestellt wird und alle erhaltenen Kopien zusammen mit der 
Rechnung bei Antragstellung vorgelegt werden. Das Verfahren ist nicht anwendbar im Widerspruchsverfahren.

Datum Unterschrift Antragstellerin/Antragsteller

Vom Arzt auszufüllen

BSNR:

IBAN

LANR: (bitte nicht vergessen)

(bitte nicht vergessen)

Rechnungs-Nr.:

Kopien (bis 50 Seiten) zu je *0,50 €

Kopien (ab Seite 51) zu je *0,15 €

Insgesamt

Ich bitte um Kostenerstattung auf folgendes Konto Kontoverbindung bereits bekannt

Folgende Unterlagen der letzten zwei Jahre wurden in Kopie ausgehändigt.

Datum Unterschrift und Stempel des Arztes

(Jede Seite wird mit 0,50 Euro abgerechnet, ab Seite 51 mit 0,15 €.)

Kontoinhaber

Nur vom ZBFS auszufüllen

Kopien bestätigt: (Handzeichen)
sachlich und rechnerisch richtig mit

Euro

Hinweise zum Datenschutz können Sie im Internet unter www.zbfs.bayern.de/menschen-behinderung/datenschutz-aerzte.pdf abrufen.

Nur vom ZBFS auszufüllen

Haushaltsjahr:

Buchungsstelle: 10 20 / 536 01

HÜL-Nr.:

https://www.zbfs.bayern.de/menschen-behinderung/datenschutz-aerzte.pdf
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